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1. Prüfungsinhalt  

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren in der Bauleitplanung fordert das Bundesnaturschutzgesetz (§ 
44 und § 45 BNatSchG) eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, um die Vorgaben des besonderen 
Artenschutzes einzuhalten. Im Fokus der Prüfung stehen die Verbotstatbestände Tötung, Störung und 
Schädigung. Im Zuge der Prüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle europarechtlich 
geschützte und auf national gleichgestellte Arten (geschützte Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
und europäische Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie) geprüft.  

Grundsätzlich sind auch die "Verantwortungsarten" nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu berücksichtigen. 
Jedoch müssen diese erst in einer neuen Bundesartenschutzverordnung bestimmt werden. Wann diese 
vorliegen wird, ist derzeit nicht bekannt. 

Die nach § 44 BNatSchG zu prüfenden Verbotstatbestände sind:  

 wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)  

 wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
einer lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)  

 wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 4 
BNatSchG) 

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Soweit erforderlich, können auch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ein Eingriff ist daher nicht zulässig, wenn die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiter 
erfüllt werden kann. 

2. Datengrundlage 

Als Datengrundlage wurden folgende Unterlagen und Erhebungen herangezogen:  

 Inhalte der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen 

 Inhalte der Planungsbegründung 

 Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung 

 Ortsbegehungen zur Erfassung der Arten bzw. Habitate 

 Artinformationen zu saP-relevanten Arten des LfU Bayern (hierin enthalten: Daten der 
Biotopkartierung, der Artenschutzkartierung und der Brutvogelkartierung ADEBAR) 
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3. Methodisches Vorgehen und Wirkung 

Angelehnt an die „Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt (2020) wird bei der Prüfung nach folgenden Schritten vorgegangen:  

1. Relevanzprüfung 

2. Bestandserfassung  

3. Prüfung der Verbotstatbestände 

4. Prüfung Maßnahmen zur Vermeidung  

5. Prüfung von Ausgleichsmaßnahmen  

Im Rahmen einer Relevanzprüfung wird geprüft, welche prüfungsrelevanten Arten vom Vorhaben 
betroffen sein können. In diesem Schritt wird bereits ein Großteil der relevanten Arten ausgeschieden. 
Für die in dieser Vorprüfung nicht ausgeschiedenen („abgeschichteten“) Arten sind dann 
Bestandserfassungen nach methodischen Standards am Eingriffsort sowie die Prüfung der 
Verbotstatbestände erforderlich (Kapitel 4). Bei einem möglichen Eintreten von Verbotstatbeständen 
sind Maßnahmen zur Vermeidung, sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Gewährleistung einer 
kontinuierlichen ökologischen Funktion zu prüfen.  

4. Bestandserfassung und Prüfung der Verbotstatbestände  

 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

4.1.1 Pflanzenarten 

Derzeit werden die Planflächen intensiv landwirtschaftlich genutzt. Dementsprechend ist die Artenvielfalt 
von ackertypischen Begleitarten am Rand und auf der Fläche als gering einzustufen. Pflanzenarten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie können im Untersuchungsraum aufgrund ihrer speziellen Ansprüche und 
der bekannten Verbreitungsgebiete ausgeschlossen werden.  

4.1.2 Tierarten  

Die Abfrage der SAP-relevanten Tierarten wurden gemäß den Empfehlungen des Landesamts für 
Umwelt und anhand entsprechender Datenabfragen durchgeführt.  

Die Abfrage wurde für das TK-Blatt „7533“ und für „extensives Grünland und andere Agrarlebensräume“ 
durchgeführt. Die Ergebnisliste (Tabelle 1) wurde weiterhin nach den Arten gefiltert, die ihr 
Hauptvorkommen in dem angegebenen Gebiet haben sowie einen schlechten Erhaltungszustand, da 
davon ausgegangen wird, dass bei gutem Erhaltungszustand in der Region auf umliegende Flächen 
ausgewichen werden könnte. In den Gehölzstrukturen in und um das Plangebiet können zudem 
Fledermausvorkommen zu finden sein. 

Eine nähere Betrachtung bedürfen demnach die Vogelarten Feldlerche, Rebhuhn, und Kiebitz.  
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Tabelle 1: Artenliste für Agrarlebensräume im TK-Blatt 7533 gemäß der Online-Abfrage zu saP-
relevanten Arten des bayrischen Landesamts für Umwelt 

Arten-
gruppe 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

Rote 
Liste 
Bayern 

Rote 
Liste 
Deutsch-
land 

Erhaltungs-
zustand 
Kontinental Äcker 

Säugetiere Myotis myotis Großes Mausohr   V g   

Säugetiere Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus   g  

Vögel Accipiter gentilis Habicht V  B:u 2 

Vögel Accipiter nisus Sperber   B:g 2 

Vögel Alauda arvensis Feldlerche 3 3 B:s 1 

Vögel Asio flammeus Sumpfohreule 0 1 R:s 3 

Vögel Asio otus Waldohreule   B:g, R:g 1 

Vögel Bubo bubo Uhu     B:g 2 

Vögel Buteo buteo Mäusebussard     B:g, R:g 1 

Vögel Coloeus monedula Dohle V 3 B:g, R:g 2 

Vögel Cuculus canorus Kuckuck V 3 B:g 2 

Vögel Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 B:u   

Vögel Emberiza citrinella Goldammer    B:g, R:g 2 

Vögel Falco subbuteo Baumfalke  3 B:g 2 

Vögel Falco tinnunculus Turmfalke     B:g, R:g 2 

Vögel Grus grus Kranich 1  B:u, R:g 1 

Vögel Lanius collurio Neuntöter V   B:g 2 

Vögel Locustella naevia Feldschwirl V 2 B:g   

Vögel Milvus migrans Schwarzmilan   B:g, R:g 2 

Vögel Milvus milvus Rotmilan V  B:g, R:g 2 

Vögel Perdix perdix Rebhuhn 2 2 B:s, R:s 1 

Vögel Pernis apivorus Wespenbussard V V B:g, R:g  2 

Vögel Upupa epops Wiedehopf 1 3 B:s, R:g  

Vögel Vanellus vanellus Kiebitz 2 2 B:s, R:s 1 

Legende Rote Listen: 0 = Ausgestorben oder verschollen; 1 = Vom Aussterben bedroht; 2 = Stark gefährdet; 3 = 
Gefährdet; G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R = Extrem seltene Arten und Arten mit 
geografischer Restriktion; V = Arten der Vorwarnliste; D = Daten defizitiär 

Legende Erhaltungszustand: B = Brutvorkommen; R = Rastvorkommen; s = ungünstig/schlecht; u = 
ungünstig/unzureichend; g = günstig; ? = unbekannt 

Legende Lebensraum: 1 = Hauptvorkommen; 2 = Vorkommen; 3 = potentielles Vorkommen; 4 = Jagdhabitat 

Säugetiere  

Aufgrund der Lage und Art des Vorhabens wurden keine Kartierungen zu Säugetieren durchgeführt. Die 
Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens werden anhand einer Potenzialanalyse durchgeführt. 
Quartiere von Fledermäusen können im Vorhabensgebiet ausgeschlossen werden, da weder geeignete 
Bäume noch Gebäude vorhanden sind.  
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Eine gelegentliche Jagdaktivität ist bei Fledermäusen jedoch auch in offenen Ackerlandschaften möglich. 
Hier sind z. B. der große Abendsegler, die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus zu nennen, aber 
auch andere Arten können auftreten. 

Tabelle 1: Prognose über die Verbotstatbestände – Fledermäuse 

Fledermäuse (Breitflügelfledermaus - Eptesicus serotinus, Großes Mausohr - Myotis myotis und 

andere); Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL  

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland: 3, nicht gelistet Bayern: 3, nicht gelistet 

Art im Wirkraum:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig    ungünstig – unzureichend    ungünstig – schlecht 

Es erfolgt eine gruppenweise Darstellung. 

Lokale Population: 

Die Fledermausarten nutzen Baumhöhlen oder Gebäude als Tagesquartier. 
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)    gut (B)    mittel-schlecht (C) 
 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Baumhöhlen oder Gebäude, welche von Fledermäusen als Tagesquartier genutzt werden, sind von der Planung 
nicht betroffen. Eine Schädigung der Lebensstätten kann daher ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Ausgleichsmaßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 

BNatSchG 

Da keine Quartiere vorhanden sind, können Tötungen oder Verletzungen bei der Baufeldfreimachung 
ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

Durch Beleuchtung der Anlage könnte eine Störung ausgelöst werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 Zur Vermeidung von Störungen ist eine dauerhafte nächtliche Beleuchtung auszuschließen.  
 Um eine Störung der Fledermäuse bei der Nahrungssuche zu vermeiden, ist eine betriebsbedingte 
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Fledermäuse (Breitflügelfledermaus - Eptesicus serotinus, Großes Mausohr - Myotis myotis und 

andere); Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL  

 

Beleuchtung auszuschließen und die baubedingte Beleuchtung auf unvermeidbare Nachtarbeiten zu 
beschränken.  

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Vorkommen der sonstigen Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich 
nicht bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes 
und der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Reptilien  

Vorkommen der Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich nicht 
bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und 
der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Amphibien  

Vorkommen der Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich nicht 
bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und 
der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Schmetterlinge  

Vorkommen der Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Vorhabensbereich nicht 
bekannt und können aufgrund deren spezieller Ansprüche, des bekannten Verbreitungsgebietes und 
der Geländebegehung ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen.  

Käfer  

Für die Käferfauna des Untersuchungsgebiets liegen keine konkreten Daten vor. Käferarten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie können ebenfalls aufgrund ihrer Verbreitung und Ansprüche hier ausgeschlossen 
werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen. 

Fische, Libellen, Mollusken  

Die Fisch-, Libellen- und Molluskenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können aufgrund fehlender 
Habitate ausgeschlossen werden.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher auszuschließen. 
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  Europäische Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie  

Die Arten Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz haben im weiteren Umgriff des Plangebiets (TK-Blatt „7533“) 
auf Agrarlebensräumen ein Hauptvorkommen und zudem einen schlechten Erhaltungszustand. 

Feldlerche 

Die Feldlerche Alauda arvensis meidet als typische Offenlandart Gehölz- und Vertikalstrukturen 
weiträumig, da diese von Prädatoren als Ansitz oder Unterschlupf genutzt werden können. In der 
Fachliteratur werden folgende Meideabstände angegeben:  > 50 m zu Einzelbäumen, > 120 m zu 
Baumreihen und Feldgehölze von einer Größe zwischen 1 und 3 ha und 160 m zu geschlossenen 
Gehölzkulissen. Zu Hochspannungsleitungen hält die Feldlerche meist mehr als 100 m Abstand (LANUV 
2020). 

Im Umgriff des Plangebiets befinden sich Feldgehölze im Nordosten und Osten. Setzt man oben 
genannte Meideabstände an, bleibt eine Fläche von 4,6 ha als potenzielles Nahrungs- und Bruthabitat 
für die Feldlerche.  

Die Bestandserfassung der Feldlerche wurde gemäß Südbeck et al. (2005) durchgeführt. Von einem 
Brutverdacht kann ausgegangen werden, sobald ein zweimalig singendes Männchen im Abstand von 
sieben Tagen im Zeitraum von Anfang April bis Anfang Mai gesichtet wird. Alternativ ist auch die 
Feststellung eines intensiv warnenden Altvogels ausreichend. 

Tabelle 3: Daten, Bedingungen und Sichtungen der Bestandserfassung. 

DATUM  ZEITRAUM  KARTIERER*IN  WETTER  SICHTUNGEN BEMERKUNGEN  
04.04.2023 08:00 – 08:30 Hanna Mondel 3°C, sonnig, leichter Wind keine 1 Mäusebussard 

14.04.2023 06:30 – 07:00  Hanna Mondel 4°C, bewölkt, Nieselregen keine 
 

27.04.2023 06:00 – 06:30 Hanna Mondel 2,5°C, leicht bewölkt keine 
 

08.05.2023 06:30 – 07:15 Hanna Mondel 11°C, bewölkt, leichter Regen keine 
 

Daraus lässt sich ableiten, dass nach Südbeck et al. (2005) kein Brutverdacht für die Feldlerche Alauda 
arvensis auf der beplanten Fläche besteht.  

Rebhuhn 

Ein Vorkommen des Rebhuhns Perdix perdix ist nicht auszuschließen. Mögliche Verbotstatbestände 
werden nachfolgend geprüft. 

Tabelle 4: Prognose über die Verbotstatbestände – Rebhuhn 

Rebhuhn (Perdix perdix), Europäische Vogelart nach VRL 

 

1 Grundinformationen 

Rote Liste-Status Deutschland:   2 Bayern: 2 

Art im Wirkraum:  nachgewiesen    potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene  Bayerns  

 günstig    ungünstig – unzureichend    ungünstig – schlecht 

Das Rebhuhn besiedelt vor allem offenes, reich strukturiertes Ackerland. Entscheidend ist für die Art ein 
kleinräumiges Nebeneinander von Lebensraumelementen. Dabei bevorzugt das Rebhuhn vor allem klein 
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Rebhuhn (Perdix perdix), Europäische Vogelart nach VRL 

 

parzellierte Feldfluren mit unterschiedlichen Anbauprodukten, die von Altgrasstreifen, Staudenfluren sowie Hecken 
und Feldrainen durchzogen sind, um optimale Lebensräume bieten zu können. Grenzlinienstrukturen, wie Ränder 
von Hecken, Brachflächen, Äckern und Wegen spielen eine wichtige Rolle. Ebenso unbefestigte Feldwege, an 
denen die Rebhühner ihre vielfältige Nahrung sowie Magensteine finden. Weitere Schlüsselfaktoren der Dichte sind 
Deckungsangebot im Jahresverlauf und ausreichende Insektennahrung während der Kükenaufzuchtphase. Die 
Jungtiere benötigen ausreichend Deckung. Die Art hat ab 1950 drastische Bestandsabnahmen erfahren. Nur selten 
vollziehen die Tiere größere Ortswechsel. 

Lokale Population: 

Das Rebhuhn kann potentiell nicht nur auf den Planungsflächen vorkommen, sondern verfügt auch im Umgriff der 
Planungsfläche über ausreichend Lebensraum. Daher kann von einem guten Erhaltungszustand der lokalen 
Population ausgegangen werden. 

 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Die Flächen werden aktuell intensiv landwirtschaftlich genutzt. Dies stellt eine der Hauptgefährdungen für 
Vogelarten der Feldgehölze dar. Die Ernährung setzt sich während der Brutzeit vor allem aus Insekten zusammen. 
Im Zuge der Solarparkerrichtung werden die Flächen in extensives Grünland umgewandelt und beweidet. Die 
Strukturvielfalt, die durch Beweidung entsteht bietet ein geeignetes Habitat für das Rebhuhn. Des Weiteren wird 
auf die Auftragung von Pflanzenschutzmittel sowie Düngemittel verzichtet und auch die Brut kann durch ein 
geeignetes Pflegeregime der Fläche im Gegensatz zur vorangegangenen Intensivbewirtschaftung besser geschützt 
werden. Durch die Anlage von Extensivgrünland und der Pflanzung von Gehölzgruppen wird sich zudem nicht nur 
ein höherer Insektenbestand einstellen, welche die Nahrungsgrundlage der betrachteten Bodenbrüter darstellt, 
sondern auch weitere Brutstandorte für das Rebhuhn liefern. Vor allem durch die Pflanzung von Hecken wird das 
Deckungsangebot für Jungtiere erhöht.  

Während der Bauarbeiten und der daraus resultierenden Störungen kann es zu Einschränkungen der Lebensraum-
Attraktivität kommen. So könnte ein großer Teil während des Baus nicht als Bruthabitat genutzt werden. Dies könnte 
einen temporären Verlust an potentiellen Lebensstätten darstellen. Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes 
dieser Arten ist hierdurch jedoch nicht zu erwarten. Zum einen beträgt die Bauzeit für großflächige Solarparks nur 
wenige Wochen und zum anderen befinden sich innerhalb des Gemeindegebiets ausreichend ackerbaulich 
genutzte Flächen und Feldgehölze, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Art ausreichend 
Lebensräume zur Verfügung stehen. Eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der Arten durch einen 
temporären Flächenverlust im Zuge des Baubetriebes ist somit nicht zu erwarten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Ausgleichsmaßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
 

2.2 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 

BNatSchG 

Ein potenzielles Tötungsrisiko besteht für bereits brütende Vögel. Baubedingt bzw. im Zuge der Baufeldräumung 
kann es zur Zerstörung von Gelegen und infolgedessen zur Tötung von Jungvögeln kommen. Um dies zu 
vermeiden ist eine Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit durchzuführen. Alternativ kann der 
Baubeginn im direkten Anschluss an eine landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahme (Ernte / Stoppelsturz) 
erfolgen. 
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Rebhuhn (Perdix perdix), Europäische Vogelart nach VRL 

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 Durchführung der Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Ende März oder unmittelbar 

im Anschluss einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme. Ansonsten muss über eine Kontrolle 
durch eine ökologische Baubegleitung geprüft werden, ob sich dort Nistgelegenheiten von Vögeln befinden. 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1, 5 BNatSchG 

Während der Baumaßnahmen kann es temporär zu einer Störung von brütenden Vögeln durch erhöhte 
Lärmbelastung und visuelle Reize kommen mit einer Brutaufgabe als mögliche Konsequenz. Um zu verhindern, 
dass es durch baubedingte Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der aufgelisteten 
Arten kommt, ist eine Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit oder unmittelbar im Anschluss an eine 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahme (Ernte / Stoppelsturz) durchzuführen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 Durchführung der Baufeldräumung noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Ende März oder unmittelbar 

im Anschluss einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme. Ansonsten muss über eine Kontrolle 
durch eine ökologische Baubegleitung geprüft werden, ob sich dort Nistgelegenheiten von Vögeln befinden. 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

 

Kiebitz 

Auch ein Vorkommen des Kiebitz Vanellus vanellus ist auf dem Plangebiet potenziell möglich. 
Hinsichtlich der Lebensraumansprüche bevorzugt der Kiebitz Feuchtlebensräume. Brutplätze können auf 
Feuchtwiesen, Äckern oder schütter bewachsener Ruderalflächen sein. Der Kiebitz ist bei der 
Brutplatzwahl auf Standorte mit geringerer Vegetationshöhe (unter 10 cm) und/oder geringer 
Vegetationsdichte bzw. schütterer, unvollständiger oder fehlender Vegetationsdecke geprägt. Grünland 
wird infolge der intensiven Bewirtschaftung und der dicht gestaffelten Mahdtermine kaum als Brutplatz 
genutzt. Zudem hält der Kiebitz als Offenlandart Distanz zu vertikalen Landschaftselementen, wie z.B. 
Hecken, Bäumen und Masten. Die Nahrungssuche findet bevorzugt im Brutrevier statt. Sie ernähren sich 
hauptsächlich von Invertebraten, die an der Bodenoberfläche erbeutet oder aus dem oberflächennahen 
Untergrund aufgenommen werden.  

Die Flächen innerhalb des Plangebiets werden als intensives Ackerland (in 2023 Mais) bewirtschaftet. Die 
Vegetationsdecke ist dicht und weist keine offenen Stellen auf. Gemäß dem Umweltatlas Bayern ist 
innerhalb des Plangebietes nur eine geringe Stau- oder Haftnässe (0,80 bis 1,00 m Tiefe) vorhanden und 
das Grundwasser liegt tiefer als 2 m (Umweltatlas Bayern 2023a, Umweltatlas Bayern 2023b). 
Grundsätzlich handelt es sich beim Plangebiets demnach nicht um einen Feuchtlebensraum. Auch 
befinden im Nahbereich der Fläche Heckenstrukturen, welche vom Kiebitz für die Wahl des Brutplatzes 
gemieden werden. Im Südosten des Plangebiets findet sich ein Graben und ein Tümpel, in dem sich 
zeitweise Niederschläge sammeln. Das Gebiet um den Tümpel eignet sich aufgrund der geringen Größe 
und der hohen Weiden nicht als Bruthabitat für den Kiebitz. Auch der Graben, der derzeit trocken liegt, 
mit Landpflanzen dicht und hoch bewachsen und von intensivem Ackerland umgeben ist, stellt kein 
geeignetes Habitat für den Kiebitz dar.  
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Beim Monitoring für die Feldlerche wurde der Kiebitz ebenfalls untersucht. Es konnte weder auf der 
Planfläche noch im direkten Umfeld ein Kiebitz gesichtet werden. 

Aufgrund der Lebensraumansprüche des Kiebitzes ist ein Vorkommen innerhalb des Plangebietes 
auszuschließen. 

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist daher für die europäischen Vogelarten bei 
Beachtung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen auszuschließen. 

5. Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier 
einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern.  

 Die Durchführung der Baufeldräumung hat noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Anfang 
März oder unmittelbar im Anschluss einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnahme, zu 
erfolgen. Ansonsten muss über eine Kontrolle durch eine ökologische Baubegleitung geprüft 
werden, ob auf der Planungsfläche Brut stattfindet. 

 Mit Ausnahme nächtlicher unvermeidbarer Errichtungs- und Unterhaltungsarbeiten ist auf eine 
Beleuchtung der Anlage zu verzichten. 

Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen ist dem Vorhabenträger durch eine entsprechende 
Regelung im Durchführungsvertrag aufzuerlegen. 

6. Fazit Artenschutz 

Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei 
Berücksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht erfüllt.  

Für die europäischen Vogelarten werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei 
Berücksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht erfüllt. 

7. Aufstellungsvermerk 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde zum vermerkten Fassungsdatum aufgestellt von 

 

Hanna Mondel      Maximilian Menschner 

B. Sc Biologie        B. Sc Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung 
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